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ihre drei europäischen Armeekorps, die im Kriegsfall

mindestens je vier bis fünf Divisionen
formieren, nebst dem nicht allzufern dislozierten
Teil des IV. Armeekorps (Ersindjan) völlig aus,
um der griechischen, nur drei Divisionen im
Frieden, und im Kriege eiue Anzahl Reserve-
und Territorial-Armeedivisionen — in Summa
stehendes Heer und Reserve 115 000 Mann,
Territorialarmee 76 000 Mann, mithin total
191000 Mann — zählenden Armee mit
überwältigender Ueberlegenheit gegenüber zu treten.
Ueberdies vermag die Türkei nach Schätzung
ihrer Kenner, darunter General v. d. Goltz, in

einem Kriege etwa l1/« Millionen Mann an Ge-

samtstreitkräften mit der Zeit aufzustellen, von
denen 700000 Mann volle militärische Ausbildung
besitzen. Dazu verfügt sie über eiu sehr kriegs-
tüchtiges, kräftiges Menscheumaterial und eiu

nach den besten europäischen Mustern ausgebildetes,

zum Teil in Europa geschultes Offizierskorps,

was beides für die griechische Armee
nicht in annähernd gleichem Masse gilt. Somit
kann sich Griechenland, wenn auch dort in
neuester Zeit manches für die Armee, namentlich
ihre Bewaffnung, geschehen ist, keine Hoffnuug
machen, in einem Kriege mit der Türkei den

endgültigen Sieg zu erringen.

Die Mchtbefestignng Londons.

Ein bemerkenswertes Symptom, dass man
englischerseits London nicht, wie früher geplant und

zum Teil eingeleitet war, zu befestigen gedenkt,
bildet eine Meldung der „Times", dass das

englische Kriegsamt verschiedene Geländeflächen um
London zum Verkauf gestellt hat. Diese werden

als die Surreyhügelfbrts und als „Mobilmachungszentren

" bezeichnet, waren jedoch ursprünglich
für einen andern Zweck erworben. Eins liegt
bei Woldingham unweit Redhills, und birgt grosse
Bauziegel- und Zementvorräte. Das andere bei

Parningham, 16 km ost-süd-östlich Londons, galt
als zu einem wichtigen Depot für Sprenggeschosse
und andere Sprengkörper bestimmt. Die Surrey-
hügel liegen unmittelbar südlich Londons.

London hat mit den Vororten und seinen

unmittelbar anliegenden Ortschaften heute einen

Umfang von etwa 60 km und etwa fünf Millionen
Einwohner. Eine Hauptstadt von derartiger
Ausdehnung und Bevölkerungsziffer, den fortifikatorischen

Anforderungen der Jetztzeit entsprechend,

befestigen zu wollen, würde einen etwa 14 km

vorgelagerten Fortgürtel von ungefähr 200 km

Umfang erfordern, und die Verproviantierung der

Bevölkerung und der Besatzung für die Zeit einer

längern Belagerung unmöglich machen, selbst

wenn die Zufuhr auf der Themse frei bliebe,
die der Belagerer überdies durch schwere Bat¬

terien und Torpedos, selbst der gewaltigen
englischen Flotte gegenüber, zu sperren vermöchte.
Die Kosten der Befestigung aber würden viele
Hunderte von Millionen betragen und diese
dennoch nicht verhindern können, dass der Angreifer
an einer oder mehreren Stellen der Peripherie
überlegene Kräfte an Geschütz etc. entwickelt,
und sie derart bezwingt. Allein auch eine blosse

„Sicherheitsenceinte" zum Schutz gegen
Handstreich und zur Sicherung der Mobilmachung
der in London befindlichen Streitkräfte an Truppen
und Miliz hätte keinen Wert, da sie leicht durch-
stossen zu werden vermöchte, und überdies die

englische Flotte jenen Schutz und jene Sicherung
gewährt. Da aber die Flotte überhaupt als der

mächtige, ausreichende Schirm des Inselreiches
betrachtet wird, und nur eine unmittelbare
Küstensektorverteidigung gegen Raids und
Landung geringerer Streitkräfte vorgesehen ist, im
übrigen aber auf das Landheer zur Verteidigung
Londons rekurriert werden würde, so liegt zu

der schwierigen, kostspieligen und trotzdem
unzureichend bleibenden Befestigung Londons offenbar

kein triftiger Grund vor.

Berichtigung.
Im Artikel „Ein Wort zum ewigen Aendern"

in Nr. 28 d. Bl. hat sich auf Seite 226 beim

Uebergang von der ersten in die zweite Spalte
ein Druckfehler eingeschlichen. Der betreffende

Satz lautet richtig: Die Division erhält nun
einfach ihren Uebergabeort zugewiesen, resp.
vereinbart ihn mit dem End etappenkommando

(nicht Etappenkommando, wie irrtümlicher Weise

gedruckt wurde).

Ausland.
Deutschland. Fortan trägt hei allen Uebungen, welcher

Art sie auch seien, in zwei Parteien ausgeführt, die
rote Partei ein rotes 6 cm breites Band von
farbechtem Baumwollstoff an der Kopfbedeckung und zwar
über dem Helmbezug etwa in der Mitte desselben. Die

Beschaffung der Bänder haben die Truppen aus den

Ersparnisfonds zu bezahlen. v. S.

Deutschland. Neue Bestimmungen für die
Kavallerie-Uebungs reisen. Für die Kaval-

lerie-Uebungsreisen sind durch Ordre vom 23. Juni d. J.

völlig neue Bestimmungen erlassen worden. Nach diesen

sollen die Reisen vorzugsweise zur Ausbildung für

grossere Veihältnisse des Krieges dienen und jährlich
sechsmal, zweimal unter Leitung des Generalinspekteurs
der Kavallerie und viermal unter Leitung der
Kavallerieinspekteure bzw. erforderlichenfalls in Vertretung dnrch

Kavallerie-Brigade-Kommandeure abgehalten werden. Zur
Teilnahme an den Reisen können Generale, Stabsoffiziere

und Rittmeister der Kavallerie, Offiziere des Generalstabes,

Stabsoffiziere der reitenden Artillerie sowie Führer

von Maschinengewehr Abteilungen kommandiert werdeu;
die Zahl der Teilnehmer sowie die Dauer der Reisen

bestimmt der Generalinspekteur der Kavallerie.
An Stelle der nach der Instruktion für die

Kavallerie-Uebuugsreisen vom 23. Januar
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